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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss:  

 Der Gemeinderat entscheidet gemäß § 21 Absatz 4 Satz 1 der Gemeindeordnung, 
dass das vom Bündnis für Bürgerentscheid Klimaschutz Heidelberg eingereichte 
Bürgerbegehren zulässig ist. 

 Es wird ein Bürgerentscheid noch vor den Sommerferien durchgeführt.  

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 einmalige Kosten Ergebnishaushalt 130.000 € 

  

Einnahmen:  

 keine  

  

Finanzierung:  

 Sachmittelbudget Teilhaushalt des Bürger - und Ord-
nungsamtes (Amt 15) 

130.000 € 

  

Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Das eingereichte Bürgerbegehren ist zulässig. Es soll ein Bürgerentscheid über die vom 
Gemeinderat am 20.12.2018 beschlossene Verlagerung des RNV-Betriebshofes auf den 
Großen Ochsenkopf durchgeführt werden.  
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.04.2019 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.04.2019 

7 Bürgerbegehren gegen die Verlagerung des RNV-Betriebshofs auf den  
Großen Ochsenkopf 
Beschlussvorlage 0126/2019/BV  

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner teilt mit, die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens sei 
geprüft worden und solle nun vom Gemeinderat festgestellt werden. Es sei vorgesehen, 
den Bürgerentscheid am 21.07.2019 – und somit noch vor den Sommerferien – durchzu-
führen. 

Wichtig sei ihm, dass bei der Kommunikation im Vorfeld des Bürgerbegehrens über alle 
Aspekte der Gemeinderatsentscheidung informiert werde. Der Gemeinderat habe bei 
seiner Entscheidung zur Verlagerung des Betriebshofes eine intensive Abwägung getrof-
fen hinsichtlich einer Perspektive für den Öffentlichen Personen-Nah-Verkehr (ÖPNV) 
und einer Aufwertung der Fläche des Altstandortes in Bergheim (Stadtpark / Grünfläche 
und bezahlbarer Wohnraum). Oft sei es schwierig, komplexe Gemeinderats-
Entscheidungen hinreichend in der Öffentlichkeit darzustellen. 

Es melden sich zu Wort: 
Stadträtin Stolz, Stadtrat Zieger, Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz, Stadtrat Dr. Gradel 

Folgende Hauptargumente und Anregungen werden vorgetragen: 

 Das Geld für den Bürgerentscheid könnte eingespart werden, wenn der Beschluss 
des Gemeinderats durch eine entsprechende Beschlussfassung revidiert würde. 

 Die Kosten in Anlage 02 zur Drucksache 0126/2019/BV sollten noch spezifiziert wer-
den: 

o Beispielsweise seien ein Großteil der Planungskosten für den Ochsenkopf 
(rund 1,65 Millionen Euro) für die Vorbereitung des Gemeinderatsbeschlusses 
angefallen und somit nicht dem Bürgerbegehren zuzurechnen.  

o Nicht erwähnt seien dagegen die Kosten für die Planungen am Altstandort, die 
durch die Verlagerung an den Ochsenkopf obsolet geworden seien. Auch diese 
Zahlen müssten zur Verfügung gestellt werden. 

o Der Verkaufserlös von circa 10 Millionen Euro würde nur dann entfallen, wenn 
nach dem Bürgerentscheid eine Entwicklung des Betriebshofes am alten 
Standort erfolgen würde. Sollte eine Verlagerung an einen anderen Standort er-
folgen, könnte der Verkaufserlös nach wie vor erzielt werden. 

 Über den mit dem Bürgerbegehren verbundenen Deckungsvorschlag (Kreditaufnah-
me und Steuererhöhung) müsse man noch diskutieren. 

 Die Auswirkungen bei positivem Bürgerentscheid müssten der Bürgerschaft darge-
legt werden (Verzögerung des Projektes, Mehrkosten, Probleme bei der Abwicklung 
des ÖPNV). 

 Der Bürgerentscheid richte sich gegen die Verlagerung des Betriebshofes auf den 
Ochsenkopf. Der Deckungsvorschlag sei formal notwendig gewesen, endgültig ent-
scheide hierüber jedoch der Gemeinderat. Ebenso müsse der Gemeinderat bei posi-
tivem Ausgang darüber entscheiden, wohin der Betriebshof dann komme. 
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Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner betont, es würden in der Vorbereitung des Bürger-
entscheides alle Zahlen öffentlich diskutiert, diese seien auch bereits zum Teil in den Vor-
lagen enthalten und werden auch Teil der Information an die Bürgerschaft sein. 

Zum Thema Deckungsvorschlag bestätigt er, dass dieser formal notwendig gewesen, je-
doch nicht verbindlich sei. Der Gemeinderat entscheide abschließend und könne gege-
benenfalls eine andere Art der Kostendeckung beschließen. 

Nach dieser Aussprache lässt Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner abschließend über 
den Beschlussvorschlag der Verwaltung ergänzt um den Termin des Bürgerentscheides 
abstimmen: 

Beschlussvorschlag der Verwaltung (Ergänzung fett dargestellt): 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss:  

 Der Gemeinderat entscheidet gemäß § 21 Absatz 4 Satz 1 der Gemeindeordnung, 
dass das vom Bündnis für Bürgerentscheid Klimaschutz Heidelberg eingereichte 
Bürgerbegehren zulässig ist. 

 Es wird ein Bürgerentscheid noch vor den Sommerferien durchgeführt. Das Datum 
des Bürgerentscheides wird auf Sonntag, den 21.07.2019 festgelegt. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Ergän-
zung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 09.05.2019 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 09.05.2019 

3.1 Bürgerbegehren gegen die Verlagerung des RNV-Betriebshofs auf den  
Großen Ochsenkopf 
Beschlussvorlage 0126/2019/BV  

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner teilt mit, dass die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 
geprüft worden sei und der Gemeinderat dies heute festzustellen habe. Als Termin für 
den Bürgerentscheid sei der 21.07.2019 vorgesehen. 

Stadträtin Mirow hält es für sehr wichtig, die Durchführung des Bürgerentscheids vor der 
Sommerpause durchzuführen und möchte wissen, wann das zugesagte Klein-
Klimagutachten vorliegen werde. 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner erklärt, dass die Konkretisierung des vorliegenden 
Klimagutachtens noch vor der öffentlichen Veranstaltung zum Bürgerentscheid vorzulie-
gen habe und der Bürgerinitiative sowie dem Gemeinderat auch nach Vorliegen zur Ver-
fügung gestellt werde. 

Stadtrat Grasser und Stadträtin Prof. Dr. Schuster möchten wissen, ob es rechtlich mög-
lich gewesen wäre, dass man bei der Fragestellung des Bürgerentscheids mit hineinfor-
mulieren hätte können, dass ein anderer Standort für den Betriebshof gewählt werden 
solle. 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner sagt die schriftliche Beantwortung dieser Frage zu 
mit Hinweis auf die Komplexität eines solchen Verfahrens, das eine formal richtige Durch-
führung zwingend erforderlich mache. Grundsätzlich wären viele Fragestellungen möglich 
gewesen. 

Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz vertritt die Auffassung, dass es sinnvollerweise eine Abstim-
mung über zwei Fragen hätte geben können. Dies hätte der Gemeinderat so festlegen 
können. Eine dieser Fragen hätte dann den möglichen neuen Standort für den Betriebs-
hof zum Inhalt haben können. Aber natürlich sei es nicht möglich, beides (Ochsenkopf-
Bebauung ja/nein und Standort Betriebshof ja/nein) in einer Frage zu formulieren. Die 
Antwortmöglichkeiten eines Bürgerentscheids seien nun mal zwingend entweder ja oder 
nein.  

Er zeigt sich irritiert über die Aussage der Verwaltung, dass bei der soeben stattgefunde-
nen Anhörung keine inhaltlichen Aussagen hätten gemacht werden dürfen. Seiner Mei-
nung nach sei die Tagesordnung so formuliert, dass dies durchaus möglich gewesen sei.  

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner erwidert, es sei vereinbart gewesen, dass es heute 
lediglich um die Zulassung des Bürgerentscheids gehen solle. Die inhaltliche Diskussion 
werde selbstverständlich noch erfolgen. 

Stadtrat Breer erklärt für die FDP, dass man gegen die Zulassung des Bürgerentscheids 
stimmen werde und begründet dies damit, dass die Unterschriftensammlung der Bürger-
initiative nach Auffassung der FDP nicht objektiv und fair gelaufen sei. Unterschriften sei-
en unter falschen Voraussetzungen gesammelt worden. Außerdem wolle man die Um-
setzung des gefundenen Kompromisses zur Standortfrage eines Betriebshofes nicht wei-
ter verzögern.  
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Die Stadträtinnen Mirow, Prof. Dr. Schuster und Deckwart-Boller sowie Stadtrat Rothfuß 
erklären für ihre Parteien, für die Durchführung des Bürgerentscheids zu stimmen, nach-
dem die Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen erfolgreich abgeschlossen worden sei. 

Die CDU wird laut Stadtrat Dr. Gradel unterschiedlich abstimmen. Er könne sich den Ar-
gumenten der FDP anschließen. Wenn allerdings, wie hier geschehen, eine rechtliche 
Prüfung die Zulässigkeit eines Bürgerentscheids bestätige, sei dies zu akzeptieren.  

Nach dieser Aussprache lässt Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner abschließend über 
den Beschlussvorschlag des Haupt- und Finanzausschusses ergänzt um die heutigen 
Zusagen abstimmen. 

Beschluss des Gemeinderates: (Ergänzung/Arbeitsaufträge fett dargestellt): 

 Der Gemeinderat entscheidet gemäß § 21 Absatz 4 Satz 1 der Gemeindeordnung, 
dass das vom Bündnis für Bürgerentscheid Klimaschutz Heidelberg eingereichte 
Bürgerbegehren zulässig ist. 

 Es wird ein Bürgerentscheid noch vor den Sommerferien durchgeführt. Das Datum 
des Bürgerentscheides wird auf Sonntag, den 21.07.2019 festgelegt. 

 

Außerdem ergehen folgende Arbeitsaufträge: 

Sobald das Klein-Klimagutachten zum Großen Ochsenkopf vorliegt, wird es der 
Bürgerinitiative sowie dem Gemeinderat zur Verfügung gestellt. 

Die Antwort darüber, ob es rechtlich möglich gewesen wäre, bei der Fragestellung 
des Bürgerentscheids mit hineinzuformulieren, dass ein anderer Standort für den 
Betriebshof gewählt werden soll, wird schriftlich beantwortet. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: beschlossen mit Ergänzung und Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
Ja 32  Nein 5  Enthaltung 1   
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Begründung:  

1. Zulässigkeit des Bürgerbegehrens  

1.1. Gemeinderatsbeschluss und Antragstellung  

Der Gemeinderat hat am 20.12.2018 die Verlagerung des RNV-Betriebshofes von der Berghei-
mer Straße auf eine Teilfläche des Großen Ochsenkopfes beschlossen (vergleiche Drucksache 
0407/2018/BV). Der vollständige Beschluss lautet wie folgt:  

 „Auf dem Gelände des heutigen Betriebshofs an der Bergheimer Straße wird unter Beteili-
gung der Bürgerschaft eine städtebauliche Entwicklung angestoßen, mit der künftig rund 50 
Prozent für Grün- und Freiflächen zur Verfügung stehen sollen. Auf den verbleibenden 50 
Prozent der Fläche am Altstandort sollen zu 100 Prozent bezahlbare Mietwohnungen entste-
hen, welche vollständig im Bestand der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidel-
berg (GGH) verbleiben, und nach dem wohnungspolitischen Konzept des Hospitals (Subjekt-
förderung) vermietet werden. Die GGH erhält einen entsprechenden Zuschuss (100 Prozent 
= 320.000 Euro) der Stadt Heidelberg.  

 Die Verwaltung wird beauftragt, verkehrliche und bauliche Maßnahmen zur Reduktion der 
Verkehrsbelastung am westlichen Stadteingang zu planen.  

 Die Verwaltung wird beauftragt, für die bestehenden und neu entstehenden Freiflächen in 
Bergheim West Konzepte zu erarbeiten, die die bestehenden Freiflächendefizite im Stadt-
viertel kompensieren helfen und eine hohe ökologische Vielfalt bieten und die Aufenthalts-
qualität verbessern.  

 Die Verwaltung wird beauftragt, Vorbereitende Untersuchungen für ein Sanierungsgebiet zu 
veranlassen, um dadurch in die Lage versetzt zu werden, für die Erarbeitung und Umsetzung 
der Konzepte und Maßnahmen gegebenenfalls Städtebaufördermittel zu beantragen.  

 Der Gemeinderat stimmt der Verlagerung des Betriebsgeländes der Rhein-Neckar- Verkehr-
GmbH (rnv) von der Bergheimer Straße auf eine Teilfläche des Großen Ochsenkopfs zu. 
Dort wird ein neuer Betriebshof mit Straßenbahn- und Busabstellanlage und einem begrün-
ten und teilweise begehbaren Dach (Anlage 01) mit einer Investitionssumme von rund 
87.200.000,00 € vor Abzug der Fördermittel errichtet (vergleiche Drucksache 0311/2018/BV). 
Die Rahmenplanung von 2006 wird überarbeitet.  

 Der Vertreter der Stadt Heidelberg in der Gesellschafterversammlung der rnv möchte sämtli-
chen, für die Projektumsetzung notwendigen Beschlüssen, in der Gesellschafterversamm-
lung der rnv zustimmen. Auf die Erteilung einer abweichenden Weisung wird verzichtet.  

 Zusage Standort- und Arbeitsplatzsicherung Dezernat 16 zur Verankerung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft in Bergheim.“  

Das Bündnis für Bürgerentscheid Klimaschutz Heidelberg, das durch zwei Vertrauenspersonen 
vertreten wird, hat unter der Fragestellung  

„Sind Sie dafür, dass auf den gegenwärtig als Grünflächen genutzten Bereichen des Großen 
Ochsenkopfes kein RNV-Betriebshof gebaut wird?“ 

Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Am 19.03.2019 haben die Vertreter des Akti-
onsbündnisses insgesamt 1.517 Unterschriftblätter beim Bürgeramt abgegeben. Bis zum 
20.03.2019 wurden insgesamt weitere 88 Unterschriftenblätter nachgereicht. Mit dem einge-
reichten Bürgerbegehren bezweckt das Aktionsbündnis die Durchführung eines Bürgerentschei-
des, bei dem die Heidelberger Bürgerschaft - anstelle des Gemeinderates - über die gestellte 
Frage abstimmt. Ein Muster einer Unterschriftenliste ist als Anlage 01 beigefügt. 
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1.2. Zulässigkeitsprüfung  

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) ist ein Bürgerbegehren an die Einhaltung 
bestimmter Zulässigkeitsvoraussetzungen gebunden. Das Bürgerbegehren muss insbesondere 
die zur Entscheidung zu bringende Frage, eine Begründung und einen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der verlangten Maßnah-
me enthalten (§ 21 Absatz 3 Satz 4 GemO). Die Verwaltung hat die Voraussetzungen geprüft 
und kommt zu den einzelnen Punkten zu folgendem Ergebnis:  

 3-Monats-Frist (§ 21 Absatz 3 Satz 3 GemO) 

Das Bürgerbegehren richtet sich inhaltlich teilweise gegen den Gemeinderatsbeschluss vom 
20.12.2018 und unterfällt damit der 3-monatigen Ausschlussfrist nach § 21 Absatz 3 
Satz 3 GemO. Die Frist begann mit der Bekanntgabe des Gemeinderatsbeschusses durch den 
Presseartikel in der Rhein-Neckar-Zeitung am 21.12.2018. Die vor dem 21.03.2019 erfolgte An-
tragstellung durch die Unterschriftenübergabe am 19.03.2019 war damit fristgerecht.  

 Kommunaler Wirkungskreis und Ausschlusskatalog in § 21 Absatz 2 GemO 

Da sich das Bürgerbegehren gegen einen rechtmäßigen Gemeinderatsbeschluss richtet, ist 
auch der kommunale Wirkungskreis im Sinne des § 21 Absatz 3 GemO eröffnet. Zudem ist kei-
ne Angelegenheit betroffen, die nach § 21 Absatz 2 GemO einem Bürgerbegehen nicht zugäng-
lich ist.  

 Sperrfrist von 3 Jahren  

Ein Bürgerbegehren darf nur Angelegenheiten zum Gegenstand haben, über die innerhalb der 
letzten drei Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid auf Grund eines Bürgerbegehrens durchge-
führt worden ist (§ 21 Absatz 3 Satz 2 GemO). Zur Verlagerung des RNV-Betriebshofes ist in 
der Vergangenheit bisher kein Bürgerentscheid durchgeführt worden.  

 Quorum für die Unterschriftenanzahl von 7% 

Die Gemeindeordnung verlangt ein Unterschriftenquorum von mindestens 7% der Bürgerschaft. 
Am 21.03.2019 lag die Zahl der Wahlberechtigten bei 110.079. Damit werden für ein Bürgerbe-
gehren insgesamt 7.706 Unterschriften benötigt. Bei der Überprüfung und Zählung der gültigen 
Unterschriften durch das Bürgeramt wurde diese Anzahl überschritten. Damit ist das Quorum er-
füllt.  

 Kostendeckungsvorschlag 

Nach § 21 Absatz 3 Satz 4 und 5 GemO muss das Bürgerbegehren einen nach den gesetzli-
chen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der verlangten 
Maßnahme enthalten. Die Stadt erteilt zur Erstellung des Kostendeckungsvorschlages Auskünf-
te zur Sach- und Rechtslagen. In Erfüllung der Auskunftspflicht wurden den Vertrauenspersonen 
im Vorfeld der Antragstellung am 21.01.2019 die aus Sicht der Verwaltung bei einem erfolgrei-
chen Bürgerentscheid zu erwartenden tatsächlichen Mehrkosten mitgeteilt (Anlage 02).  
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Der nun vorgelegte Kostendeckungsvorschlag geht zunächst davon aus, dass ein erfolgreicher 
Bürgerentscheid nur zur Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses führen würde und Mehrkos-
ten nur dann anfallen, wenn danach eine Gemeinderatsentscheidung für eine teurere Variante 
getroffen würde. Insoweit wäre kein Kostendeckungsvorschlag erforderlich. Aus Sicht des 
Rechtsamtes ist diese Argumentation nicht überzeugend, weil die in jedem Fall zu erwartenden 
Mehrkosten durch die zeitliche Verzögerung ausgeblendet werden.  

Dieser Punkt kann aber letztlich dahinstehen, weil das Bürgerbegehren zumindest hilfsweise 
auch auf die von der Verwaltung dargestellten Mehrkosten eingeht und für die genannten Inves-
titionen eine Kreditaufnahme und für die zusätzlichen Betriebskosten eine Steuererhöhung (An-
hebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer) vorgeschlagen wird. Beide Vorschläge sind 
rechtlich durchführbar und zulässig, was den Vertrauenspersonen am 24.01.2019 mitgeteilt 
wurde.  

Hinzuweisen ist darauf, dass der Kostendeckungsvorschlag - auch bei einem erfolgreichen Bür-
gerentscheid im Sinne der Antragsteller - nicht verbindlich wird. Der Gemeinderat ist also frei, 
gegebenenfalls eine andere Art der Kostendeckung zu beschließen.  

 Begründung  

Die notwendige Begründung hat den Zweck, die Unterzeichner über den Sachverhalt und die 
Argumente der Initiatoren aufzuklären. Es genügt, wenn die Bürger über die Beweggründe der 
Abstimmung in grundsätzlicher Weise informiert werden. Die Begründung kann Wertungen ent-
halten, darf aber nicht in Bezug auf den Abstimmungsgegenstand in wesentlichen Punkten 
falsch, unvollständig oder irreführend sein.  
Die auf den Unterschriftenblättern gegebene Begründung genügt diesen Anforderungen. Darin 
kommt auch zum Ausdruck, dass der RNV-Betriebshof zum Schutz einer Grünfläche an einem 
anderen Ort realisiert werden soll.  

Im Ergebnis liegen die Voraussetzungen für ein Bürgerbegehren vor, sodass der Gemeinderat 
es für zulässig erklären muss. Es handelt sich um eine gebundene Entscheidung bei der kein 
Ermessensspielraum besteht.  

2. Durchführung eines Bürgerentscheides  

Wird ein Bürgerbegehren vom Gemeinderat für zulässig erklärt, so hat ein Bürgerentscheid über 
die beantragte Frage stattzufinden. Bei einem Bürgerentscheid hat die Bürgerschaft über die 
gestellte Frage abzustimmen.  

Die im Antrag enthaltene Frage ist für einen Bürgerentscheid geeignet, weil sie sich mit ja oder 
nein beantworten lässt und auch ansonsten hinreichend klar formuliert ist, sodass sie der Bür-
gerschaft zur Abstimmung gestellt werden kann.  

3. Kosten  

Für die Durchführung des Bürgerentscheids entstehen Kosten von rund 130.000 Euro. In diesen 
Sachkosten sind für die Präsentation des Ergebnisses des Bürgerentscheides 15.000 Euro ent-
halten.  

Die Deckung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses. 
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4. Information der Bürgerschaft  

Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, muss den Bürgern die innerhalb der Gemeindeorgane 
vertretene Auffassung durch Veröffentlichung oder Zusendung einer schriftlichen Information bis 
zum 20. Tag vor dem Bürgerentscheid dargelegt werden. In dieser Bürgerinformation dürfen die 
Vertrauenspersonen ihre Auffassung zum Gegenstand des Bürgerentscheides in gleichem Um-
fang darstellen wie die Gemeindeorgane (§ 21 Absatz 5 GemO). Da die Sachentscheidung vom 
Gemeinderat auf die Bürgerschaft übergeht, müssen die für die Entscheidung maßgebenden In-
formationen bekannt gegeben werden. 

In einer Sonderbeilage zum Stadtblatt wird die Möglichkeit gegeben, über die Auffassungen des 
Oberbürgermeisters und der einzelnen Gemeinderatsfraktionen zu berichten. Terminlich wird 
dies im Stadtblatt und der Online-Ausgabe des Stadtblattes am 26.06.2019 erfolgen.  

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwick-
lungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

Ziele des Stadtentwicklungsplanes sind hiervon nicht betroffen.  

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 

 

Anlagen zur Drucksache:  

Nummer: Bezeichnung  

01 Muster einer Unterschriftenliste  

02 Auskünfte zu den Mehrkosten vom 21.01.2019 
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